
Fraglich ist aber, ob die Einwilligung in ein bloßes Todes-
risiko möglich ist.

§ 216 StGB begrenzt die Dispositionsbefugnis gem. § 15
StGB nur auf vorsatzdeliktische Tötungen.51 „Vorsatzdelik-
tisch“ setzt aber voraus, dass in irgendeinemPunktdie Schwelle
zum unmittelbaren Ansetzen überschritten wird. Hierzu be-
darf es einer unmittelbaren Tötungsgefahr. Bei allen anderen
Lebensgefährdungen, die nicht die Qualität des unmittelbaren
Ansetzens zur Tötung haben, ist das Leben hingegen disponi-
bel. Dies ergibt sich ebenfalls aus derWertung des § 228 StGB,
der gerade auch§ 224 INr. 5 StGBeinschließt.52

Die Disponibilität ist somit im Einzelfall zu beurteilen.
Entscheidende Aspekte sind insbesondere Anlass und Zweck
der sorgfaltswidrig zum Tode führenden Handlung, etwaige
Vorsichtsmaßnahmen sowie Maß der Sorglosigkeit und Grö-
ße der Gefahr.

Zwar waren Anlass und Zweck der sorgfaltswidrig zum
Tod führenden Handlung eindeutig rechtswidrig. Durch die
Einwilligung der F auch in das mögliche Todesrisiko sowie in
eine zu ihrem Schutz von der Rechtsordnung angeordnete
Sorgfaltspflicht nach § 2 II Nr. 1 AntiDopG – keine Ver-
abreichung nicht medizinisch indizierter Medikamente zur
Leistungssteigerung im Sport, auch zum Schutz des Sportlers
selbst – entlässt sie D jedoch aus dieser Sorgfaltspflicht.53 Das
Risiko für das Leben erschien im Moment der Einwilligung
sowie der Tat auch sehr überschaubar; die letale Wirkung
einer Testosteroninjektion ist höchst selten. Eine besondere
Sorglosigkeit kann D mangels entsprechender Hinweise nicht
unterstellt werden; das Herzleiden der F war sehr selten und
unerkannt. Bei der Injektion eines Hormons, das üblicher-
weise keine tödliche Folge mit sich bringt, kann von einer
Überschreitung der Schwelle zum unmittelbaren Ansetzen
zu einer Tötungshandlung mithin nicht ausgegangen werden.

Es handelte sich trotz der Einwilligung in eine lebens-
gefährdende Behandlung daher nicht um einen Fall eines
indisponiblen Rechtsguts.

2. Sonstige Voraussetzungen
Die sonstigen Voraussetzungen der Einwilligung sind erfüllt.

3. Sittenwidrigkeit, § 228 StGB
Auch hier ist jedoch von der Sittenwidrigkeit der Tat, also

der Injektion von Testosteron zur Leistungssteigerung im
Sport, nach § 228 StGB auszugehen. Die Einwilligung ist
somit unwirksam.

4. Zwischenergebnis
Andere Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. D han-
delte somit rechtswidrig.

IV. Schuld
D war schuldfähig, müsste aber zudem schuldhaft gehandelt
haben. Da ihm im Rahmen des § 227 StGB ein Fahrlässig-
keitsvorwurf gemacht wird, muss dieser auch subjektiv fahr-
lässig gehandelt haben.

Durch die Verabreichung von Testosteron zum Zwecke
des Dopings hat D eine ihn treffende Sorgfaltspflicht verletzt,
vgl. § 2 II Nr. 1 AntiDopG. Der Erfolgseintritt muss für ihn
auch subjektiv vorhersehbar gewesen sein. Dies erfordert,
dass der Eintritt des Todes des Opfers vom Täter in seiner
konkreten Lage nach seinen persönlichen Kenntnissen vor-
hergesehen werden konnte.54

Für D war der Tod auch subjektiv vorhersehbar.55
Sonstige Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich. D

handelte mithin schuldhaft.

V. Ergebnis
D hat sich somit wegen Körperverletzung mit Todesfolge
nach §§ 223, 227 StGB strafbar gemacht.

C. § 222 STGB
D hat sich darüber hinaus wegen fahrlässiger Tötung nach
§ 222 StGB strafbar gemacht.

D. KONKURRENZEN
Es besteht Gesetzeskonkurrenz zwischen § 222 und § 227
StGB, sodass § 222 StGB zurück tritt.56

51 MüKoStGB/Schlehofer, 3. Aufl. 2017, Vorb. zu § 32 Rn. 153.
52 So auch MüKoStGB/Schlehofer, 3. Aufl. 2017, Vorb. zu § 32 Rn. 153.
53 Vgl. Murmann, FS Puppe, 2011, 767 (776); Stratenwerth, FS Puppe, 2011, 1017

(1022 ff.).
54 BGHNStZ 2008, 686 (686).
55 Zu den Anforderungen vgl. RGSt 29, 218; 65, 135 f.; 73, 370 (372 f.).
56 Lackner/Kühl/Kühl, 29. Aufl. 2018, StGB § 222 Rn. 5 mwN.
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schenken soll. Erst an ihrem Geburtstag kommt ihm die zündende Idee: Er will der B einen
Gutschein schenken, damit sie sich selbst kaufen kann, was sie sich wünscht. Zu diesem
Zweck erwirbt A einen Online-Gutschein des Online-Versandhauses „Ämäsonn“ über
100 EUR, den er B direkt per E-Mail zukommen lassen will. Dafür muss der Erwerber des
Gutscheins (hier A) bei dem Anbieter die Mailadresse des Empfängers (B) angeben, sodass
der Anbieter diesem unmittelbar eine E-Mail zuschicken kann, in der – neben einigen netten
Worten von Ämäsonn und dem Versender – ein individualisierter Code enthalten ist. Den
hier enthaltenen Code kann dann der Empfänger der E-Mail einsetzen und so letztlich auf
Kosten des Schenkenden in Höhe des von diesem beim Erwerb festgesetzten Betrages
einkaufen. Bei der Eingabe der E-Mail-Adresse der B unterläuft A in der Eile ein Schreib-
fehler in der Adresszeile. Dieser führt dazu, dass die E-Mail mit dem Geschenkcode von
Ämäsonn nicht wie beabsichtigt an B, sondern an den ihnen völlig unbekannten C versandt
wird. Als C seine E-Mails abruft, staunt er nicht schlecht. Er erkennt sofort, dass die
Nachricht und der Gutscheincode nicht für ihn bestimmt sind. Da er allerdings auch nichts
gegen einen Einkauf bei Ämäsonn für 100 EUR einzuwenden hat, löst er den Gutscheincode
bei einer Bestellung auf der Internetseite von Ämäsonn durch Eingabe in das hierfür
vorgesehene Feld ohne weitere Berechtigungsprüfung seinem ganzen Wert nach ein. B geht
dabei leer aus.

A ist über das Geschehene erbost. Mit den Informationen über seinen Schreibfehler und
einigen – legalen – Nachforschungen findet er heraus, dass C den Gutschein einlöste, darüber
hinaus, wo dieser wohnt. Kurz entschlossen setzt er sich in seine Mercedes S-Klasse, um dem
C „einen Besuch“ abzustatten. Außerhalb seines Wohnorts fühlt er sich durch die auf der
Straße geltende Geschwindigkeitsbegrenzung in seiner Freiheit beschränkt. „Mit solch einem
schnellen Auto kann man doch nicht nur 100 km/h fahren“, denkt er sich. Um wirklichen
Fahrspaß zu genießen, beschleunigt er daher sein Fahrzeug auf 180 km/h und fährt in der
Folge auf teilweise nasser und kurvenreicher Straße. Während der gesamten Fahrt begegnet A
kein anderes Fahrzeug. Er weiß, dass er unter den gegebenen Verkehrsumständen auch ohne
Probleme mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h fahren könnte, bevor er seine Fähig-
keiten völlig ausreizt. Er sieht sein Bedürfnis nach Fahrspaß aber schon bei den von ihm
gefahrenen 180 km/h erfüllt und beschleunigt deshalb nicht weiter. Am Wohnort des C
angekommen, bremst er auf die in Ortschaften zulässige Höchstgeschwindigkeit herunter
und fährt ordnungsgemäß bis zumWohnhaus des C.

Da es mittlerweile schon dunkel geworden und im Haus des C kein Licht zu sehen ist,
wittert A seine Chance, den C zu „erleichtern“. Gemäß seinem zuvor gefassten Plan schlägt
er dazu mit der mitgeführten Stabtaschenlampe ein Kellerfenster ein, durch das er sich Zutritt
zum Gebäude verschafft. Dabei ist er sich grundsätzlich bewusst, dass die Stabtaschenlampe
bei einem entsprechenden Einsatz die Eignung aufweist, erhebliche Verletzungen bei einem
Menschen herbeizuführen, ohne dass er dies aber tatsächlich vorhat. Bei seinen Erkundungen
durch das Haus findet er eine Armbanduhr auf einem Nachttisch. Er erkennt zutreffend, dass
sie einen gewissen Wert aufweist. A denkt sich, diese sei besser als nichts, steckt sie sich in
seine Hosentasche und will das Haus wieder verlassen. Als er auf dem Weg in den Keller ist,
bemerkt er ein Geräusch an der Haustür. Schnell macht er die Stabtaschenlampe aus und
steckt sie in die noch freie Hosentasche. Um nicht erwischt zu werden, positioniert er sich
hinter der Tür. Die Geräusche stammen von C. Als dieser ohne jede Vorahnung sein Haus
betritt, verpasst ihm A einen gezielten Faustschlag auf den Hinterkopf, durch den C benom-
men auf den Boden geht, sich sonst aber keine Verletzungen zuzieht. Diesen Moment nutzt
A zur Flucht, ohne von C identifiziert zu werden.

Einige Tage später fährt A mit seinem Pkw auf den öffentlichen Parkplatz eines Super-
marktes, um einzukaufen. A nähert sich einer Parklücke, ohne aber zu bemerken, dass die
freie Parkfläche bereits vor ihm von E angesteuert worden ist. Dieser lässt sich gerade von
seiner in der Parklücke stehenden Beifahrerin D in diese einweisen, hält jedoch vorüber-
gehend an, als er den Wagen des A bemerkt, um ihn vorbeizulassen. Dies alles realisiert A
nicht. Stattdessen fährt er langsam auf die Parklücke und damit auch auf D zu. Er bedeutet
mit seinen Händen, D möge die Parklücke verlassen, damit er, A, in „seine“ Lücke einfahren
kann, was er zudem durch Rufen aus dem heruntergelassenen Fenster verbalisiert. Dazu ist D
nicht bereit, womit sich A allerdings nicht abfinden will. A nähert sich mit seinem Pkw der
D, die aber erst weicht, als A sie mit der Fahrzeugfront leicht touchiert, ohne dass der D
dabei Schmerzen oder Verletzungen zugefügt werden. A geht davon aus, er sei hierzu
berechtigt, um endlich in „seine“ Parklücke einzuparken, hat aber nicht im Sinn, die D in
irgendeiner Weise zu verletzen. D ist von dem Geschehen entsetzt und will dem A einmal
richtig „die Meinung geigen“. Dazu möchte sie auch „unschöne Worte“ verwenden. Bevor
sie sich zu dem Wagen des A aufmacht, geht sie zu E, der – ebenfalls erzürnt – in seinem
Wagen sitzt und die D in ihrem Plan absolut unterstützt. Er rät ihr aber noch, dem A
zusätzlich ins Gesicht zu spucken, damit diese Unverfrorenheit adäquat gesühnt werden
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kann. Davon ist D begeistert, will die Idee umsetzen und läuft auf den mittlerweile aus-
gestiegenen A zu. Bei diesem angekommen sagt sie: „Geht’s noch? Was bist du denn für ein
dummer Idiot?“ und spuckt ihm schließlich ins Gesicht. Bevor A reagieren kann, entfernt
sich D schnell vom Ort des Geschehens. A empfindet aufgrund des Anspuckens ein Ekelge-
fühl, macht sich aber sonst unbeeinträchtigt auf zu seinem Einkauf. Körperliche Beeinträchti-
gungen wollte D bei A nicht auslösen.

Strafbarkeit von A, C, D und E?

Bearbeitungshinweis: Auf § 12 V StVO wird hingewiesen. Die §§ 202 a–202 c, 303 a und 303b StGB
sind nicht zu prüfen. Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

TATKOMPLEX 1: DER GUTSCHEIN

I. § 242 I STGB
Eine Strafbarkeit des C wegen des Einlösens des Gutscheins nach § 242 I StGB muss mangels
Sachqualität iSv § 90 BGB des Gutscheins als elektronisches Datenpaket ausscheiden.

II. § 246 I STGB
Aus demselben Grund scheidet auch eine Strafbarkeit des C wegen § 246 I StGB aus.

III. § 266 I STGB
Eine mögliche Strafbarkeit des C wegen Untreue gem. § 266 I StGB scheitert an seiner
fehlenden Vermögensbetreuungspflicht gegenüber A oder B.

IV. § 263 I STGB
Indem C den Gutscheincode auf der Internetseite von Ämäsonn für sich eingelöst hat, könnte
er sich wegen Betrugs zulasten von A gem. § 263 I StGB strafbar gemacht haben.

Voraussetzung dafür ist zunächst eine Täuschung über Tatsachen. Dies meint die intellek-
tuelle Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen Menschen (Schönke/Schröder/
Perron, StGB, 30. Aufl. 2019, StGB § 263 Rn. 11). Hieran fehlt es aber, da C mit der Eingabe
des Codes und dem Einlösen des Gutscheins auf der Internetseite von Ämäsonn keine
natürliche Person getäuscht hat. Somit scheidet auch eine Strafbarkeit gem. § 263 I StGB aus.

V. § 263A I STGB
Indem C den Gutschein durch Eingabe des Codes auf der Internetseite von Ämäsonn einge-
löst hat, könnte er sich wegen Computerbetrugs gegenüber Ämäsonn zulasten von A gem.
§ 263 a I Var. 3, 4 StGB strafbar gemacht haben.

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

aa) Daten und Datenverarbeitungsvorgang
Voraussetzung hierfür ist zunächst das Vorliegen von Daten bzw. eines Datenverarbeitungs-
vorgangs. Der Code stellt eine codierte Information (Lackner/Kühl/Heger, StGB, 29. Aufl.
2018, StGB § 263 a Rn. 3) dar und die durch die Eingabe bewirkte Zahlungserleichterung
kann als elektronisch-technischer Vorgang angesehen werden, bei dem durch die Eingabe von
Daten, nämlich dem Code, und deren Verarbeitung ein Arbeitsergebnis, nämlich die Zah-
lungsautorisierung erzielt wird (MüKoStGB/Mühlbauer, Münchener Kommentar zum StGB,
3. Aufl. 2019, § 263 a Rn. 13). Daten und ein Datenverarbeitungsvorgang liegen also vor.

bb) Tathandlung
Schließlich müsste C durch die Einlösung des Codes eine taugliche Tathandlung begangen
haben. Die beiden Varianten der § 263 a I Var. 1, 2 StGB sind erkennbar nicht einschlägig.

Näher zu untersuchen ist, ob in der Eingabe des Codes eine unbefugte Verwendung von
Daten im Sinne von Var. 3 der Norm zu sehen ist. Eine Verwendung der Daten ist in der
Eingabe des Codes zu sehen. Wie das Merkmal unbefugt zu verstehen ist, ist umstritten.
(1) Subjektivierte Ansicht. Nach einer in der Literatur teilweise vertretenen Ansicht ist das
Merkmal unbefugt subjektiv zu bestimmen. Eine Verwendung von Daten ist hiernach unbe-
fugt, wenn sie gegen oder ohne den Willen des über die Daten Verfügungsberechtigten erfolgt

Bestimmung von „unbefugt“
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